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Erstes Kapitel: Einleitung 

A. Aktualität der Thematik 

Obwohl die kommerzielle Nutzung des Internets bald nunmehr auf zwei Jahr-
zehnte Geschichte zurückblicken kann, ist ein Ende der Entwicklung für die Zu-
kunft nicht absehbar. Wurde das Internet als Symbol des technischen Fort-
schritts und seine Bedeutung für die Gesellschaft bereits als größte Veränderung 
des Informationswesens seit der Erfindung des Buchdrucks eingestuft, scheinen 
seine Möglichkeiten längst noch nicht ausgeschöpft.1 Neben den klassischen 
Medien, wie Rundfunk, Film, Fernsehen und Druckerzeugnissen wird das Inter-
net an fünfter Stelle gerne als „Neues Medium“ bezeichnet. Im Rahmen der vo-
ranschreitenden Konvergenz der Medien2 durch Digitalisierung besitzt das In-
ternet im Gegensatz zu den klassischen Medien die Eigenschaft, deren Erschei-
nungsweisen funktionsäquivalent in sich zu vereinen. Es bietet gleichsam 
Radiosendungen via Livestreaming, digitalisierte Kopien von Büchern und Zeit-
schriften, ermöglicht das entgeltliche Ansehen von Kinofilmen und fungiert als 
Archiv der Fernseh- und Radiosender, die in Mediatheken ihre gesendeten Bei-
träge zeitlich begrenzt zum Abruf bereithalten. Alle Möglichkeiten von Verlet-
zungen der Persönlichkeit, die bereits in den traditionellen Medien auftraten, 
finden sich daher spiegelbildlich potenziert auch im Internet wieder, erhöht um 
dessen eigene spezifische Gefahren. 

Ein weiterer Faktor, der gleichsam für die Kumulation von Risiken bei Persön-
lichkeitsrechtsverletzungen im Internet steht, ist die technisch schnelle Verbrei-
tung an einen großen Nutzerkreis. Jede eingespeiste Information kann Sekunden 
später von jedem Rechner der Welt, mit Anschluss an das Internet, herunterge-
laden bzw. gelesen werden. Die Globalität des Mediums Internet bedingt 
zugleich, dass es einer umfassenden Steuerung und Kontrolle weitgehend entzo-
gen ist.3 Besaßen zu Beginn des 21. Jahrhunderts geschätzte 300 Millionen 
Menschen einen Zugang zum Internet, stieg die Zahl der weltweiten Nutzer in-

                                                 
1 So wird vom Wandel der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft als Haupt-

aspekts des Übergangs zur postindustriellen Gesellschaft und Grundlage der Entwick-
lung zur Wissensgesellschaft gesprochen. Eine Analyse der Gesellschaftsformen findet 
sich bei Bühl, Die virtuelle Gesellschaft, S. 50 ff.; Zur Entwicklung des Internet-Rechts 
bis Mitte 2007 vgl. Hoffmann, NJW 2007, 2594 (2594 ff.). 

2 Die Konvergenz der Medien vor dem Hintergrund des neuen Telemediengesetzes be-
handelt, Mückl, JZ 2007, 1077 (1077 ff.); siehe auch Spindler, CR 2007, 239 (239 ff.). 

3 MüKo/Wagner, BGB, § 823, Rn. 530. 
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nerhalb von nur sechs Jahren auf über 1,2 Milliarden an.4 Für 2010 wird eine 
Zunahme auf knapp 2 Milliarden Nutzer erwartet.5 Angesichts einer derzeitigen 
Weltbevölkerung von ca. 6,7 Milliarden Menschen6 ist somit bereits mehr als 
ein Fünftel aller Menschen weltweit mit dem Netz verbunden und „online“. 

Einhergehend mit dem Wachstum der Nutzer tritt ein weiteres Phänomen zu 
Tage, welches Einfluss auf das Auftreten von Persönlichkeitsverletzungen be-
sitzt. Wurde das Internet unlängst zwar nicht mehr nur im Bereich der Wissen-
schaft, sondern ebenso im Beruf, zum Handeln und in der Freizeit genutzt, än-
dert sich aktuell das Nutzerverhalten weg vom reinen Rezipieren von Inhalten 
hin zu der eigenen Erstellung und Bearbeitung. Nicht mehr gewerbliche Anbie-
ter wie große Medienunternehmen zeichnen für den content des World Wide 
Web verantwortlich, sondern eine dezentral organisierte Vielzahl von Individu-
en wird selbst aktiv gestalterisch tätig. Ausprägungen des sog. „Mitmach-
Internets“ bzw. „Web 2.0“7 sind (private) Websites wie Weblogs, Wikis, Foto- 
und Videoportale. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die vermehrte Ver-
fügbarkeit von Plattformen, die nach Registrierung kostenfrei Speicherplatz für 
den Upload von Daten wie Videos oder Fotos zur Verfügung stellen. Quelloffe-
ne freie Software wie Weblog-Publishing-Systeme erleichtern durch hohe Be-
nutzerfreundlichkeit unter geringem Aufwand auch dem technisch Unerfahrenen 
die Erstellung von eigenen häufig zu aktualisierenden Websites, insbesondere 
von Weblogs.  

Bei keinem anderen Medium liegen der Nutzen und das Risiko des Miss-
brauchs so nah beieinander. Unter dem Deckmantel „enthemmender Anonymi-
tät“8 finden öffentliche Beeinträchtigungen rechtlich geschützter Interessen Drit-
ter auf Plattformen und Portalen, in Foren, Gästebüchern und auf mit Kommen-
tarfunktion ausgestatteten Websites statt. Wegen der durch das Internet 

                                                 
4 Statistik des Computer Industry Almanac Reference Books, entnommen der Pressemit-

teilung v. 12.02.2006 unter http://www.c-i-a.com/pr0207.htm. 
5 Prognose laut ClickZ unter Kombination von Daten verschiedener Quellen, abrufbar 

unter http://www.clickz.com/showPage.html?page=stats/web_worldwide. Etwas ge-
dämpfter fällt die Prognose des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommuni-
kation und neue Medien e.V. aus; der Verband erwartet ein Wachstum auf 1,5 Milliar-
den Menschen bis 2010. Prognose abrufbar unter http://www.bitkom.org/46074_ 
46069.aspx. 

6 Schätzung des International Program Centers (IPC) as part of the Population Division of 
the U.S. Census Bureau, abrufbar unter http://www.census.gov/ipc/www. 

7 Web 2.0 bezeichnet einen durch Tim O´Reilly populär gewordenen Sammelbegriff in-
teraktiver und kollaborativer Phänomene des Internets. Er trägt der veränderten Wahr-
nehmung und Benutzung des World Wide Web Rechnung, unter dem maßgeblichen 
Aspekt, dass Inhalte nunmehr nicht nur von den Medien, sondern auch von unabhängi-
gen Personen, die sich untereinander vernetzen, geschaffen und eingestellt werden. 

8 Legler, CR 1998, 439 (439). 
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bedingten globalen Umlauffähigkeit von Informationen und Daten erhöht sich 
das Risiko von Persönlichkeitsverletzungen sowohl qualitativ als auch quantita-
tiv. Dem Schutz der Persönlichkeit kommt somit aktuellere Bedeutung denn je 
zu. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll daher ein Überblick über den Schutz der Persön-
lichkeit im Internet gegeben und untersucht werden, welche konkreten Verlet-
zungsarten als möglich erscheinen, welche rechtlichen Schutzinstrumente in Be-
tracht kommen und in welchen Spannungsverhältnissen diese zu kollidierenden 
Rechten Dritter stehen. Dabei sollen insbesondere die klassischen zivilrechtli-
chen Rechtsbehelfe auf ihre Anwendbarkeit und Tauglichkeit im Onlinebereich 
geprüft werden.9 

B. Gang der Darstellung 

Im ersten Teil der Arbeit erfolgt zunächst ein kurzer Überblick über den techni-
schen Hintergrund und die Begrifflichkeiten, die Akteure und Funktionen des 
Internets, die im Verlauf der Arbeit an verschiedenen Stellen relevant werden. 
Im Anschluss wird erörtert, welche Grundrechte bei Sachverhalten mit Bezug zu 
Persönlichkeitsrechten im Internet beachtet werden müssen, die bei der Prüfung 
das Abwägungsmaterial der kollidierenden Rechte von Verletzer und Verletztem 
bilden, namentlich die Meinungs-, Presse-, Rundfunk- und Kunstfreiheit. 

Im Anschluss werden einzelne mögliche Verletzungsmodalitäten in den neuen 
Medien anhand der Tatbestände der besonderen Persönlichkeitsrechte sowie des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts behandelt. Hierbei werden in chronologischer 
Reihenfolge der Schutz des Namens nach § 12 BGB und insbesondere das Recht 
der Domains, der Schutz des eigenen Bildes nach §§ 22, 23 ff. KUG und die neu 
in das Strafgesetzbuch aufgenommene Vorschrift des § 201a StGB, das Urhe-
berpersönlichkeitsrecht in den §§ 12 bis 14 UrhG und der strafrechtliche Schutz 
der Ehre nach §§ 185 ff. StGB behandelt. Den Abschluss der Darstellung bildet 
ein Überblick über den Schutzumfang des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
samt seiner Fallgruppen des Rechts auf Schutz vor Indiskretion (Intim-, Privat- 
Sozial- und Öffentlichkeitssphäre) und des Rechts auf Darstellung der eigenen 
Person in der Öffentlichkeit (Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Ge-
währleistung der Vertraulichkeit & Integrität informationstechnischer Systeme, 
Schutz vor kommerziellem E-Mail-Versand und das Recht auf Schutz der per-
sönlichen Ehre). 

Im zweiten Kapitel werden die Rechtsbehelfe, die zur Durchsetzung des 
Schutzes der Persönlichkeit unabdingbar sind, erörtert. Im Einzelnen sind dies 

                                                 
9 Bei der Bearbeitung wurden Literatur und Rechtsprechung bis einschließlich September 

2008 berücksichtigt. 
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die Ansprüche auf Gegendarstellung, auf Beseitigung, auf Unterlassung, auf den 
Ersatz materieller und immaterieller Schäden, aus ungerechtfertigter Bereiche-
rung sowie weitere Hilfsansprüche. Zudem wird auf der Rechtsfolgenseite die 
Reichweite bestehender Löschungspflichten diskutiert. 

Im dritten Kapitel steht die Frage der Haftung der Teilnehmer an Persönlich-
keitsverletzungen unter den Vorgaben der E-Commerce-Richtlinie (ECRL) und 
des Telemediengesetzes (TMG) im Vordergrund. Es wird geklärt, welche Arten 
von Providern nach welchen Maßstäben und Voraussetzungen gesetzlich privi-
legiert werden. Im Rahmen der Erörterung erfolgt zudem die Klärung der ge-
setzlich bislang nicht geregelten Frage, inwieweit eine rechtliche Verantwortung 
für das Setzen verschiedener Arten von Hyperlinks zu übernehmen ist.  

Das vierte Kapitel beinhaltet schließlich, nach einer kurzen Einführung, eine 
Einschätzung der Behandlung von Äußerungen in Onlinearchiven unter der 
Herausarbeitung der zu beachtenden haftungsrechtlichen Kriterien. 
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Zweites Kapitel: Rechtsgrundlagen des Schutzes der Persönlichkeit 

A. Begrifflichkeiten 

Bevor auf die rechtlichen Aspekte des Schutzes der Persönlichkeit eingegangen 
wird, soll eine kurze Erläuterung der internetspezifischen Terminologie erfol-
gen, um das Verständnis, welche Beteiligten bzw. Dienste bei der Verletzung 
von Persönlichkeitsrechten eine Rolle spielen, zu erleichtern. Auf eine histori-
sche Darstellung der Entwicklung des Internets soll an dieser Stelle allerdings 
verzichtet werden.10 

I. Provider 

Die Kommunikation im Internet vollzieht sich zwischen vielen verschiedenen 
Beteiligten. Eine unmittelbar begangene Rechtsverletzung wird oft mittelbar 
durch andere Akteure weiter getragen. Diese ihrer Tätigkeit nach zu unterschei-
den, wird insbesondere bei der Frage der Haftung bzw. bei der Anwendung der 
Vorfilterregelungen des TMG relevant, da der eigentliche Verursacher der Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung oftmals nicht greifbar ist. Vor dem Hintergrund der 
nationalen Verantwortlichkeitsregeln der §§ 7 ff. TMG bietet sich eine Differen-
zierung nach Art der Diensteanbieter (Provider) an. Sie stellen neben dem Nut-
zer bzw. User die zentrale Figur im Internet dar. Der Provider fungiert dabei als 
(kommerzieller) Anbieter von internetspezifischen Diensten11, Inhalten oder 
technischen Leistungen, die für die Nutzung oder den Betrieb von Inhalten und 
Diensten im Internet erforderlich sind. Als Funktionsträger12 werden Provider 
dabei konkret nach Art ihrer bereitgestellten Leistung bzw. ihrer ausgeübten 
kommunikativen Funktion nach unterschieden. Da die Einteilung rein funktional 
erfolgt13, ist es durchaus möglich, dass ein und derselbe Provider bei der Erfül-
lung verschiedener Aufgaben auch unterschiedliche Funktionen wahrnimmt, 
sodass eine strikte Unterteilung nicht immer möglich ist. Unabhängig von den 
                                                 
10 Hier sei auf andere einschlägige Einführungen zur Entstehungsgeschichte des Internets 

verwiesen: Dustmann, Die privilegierten Provider, S. 23 m.w.N.; Münch, Persönlich-
keitsschutz in den Neuen Medien, S 19 ff.; Wenning, JurPC Web-Dok. 16/1997, Abs. 
2.; Wüllrich, Persönlichkeitsrecht im Internet, S. 47 ff. 

11  Hütig, MMR 1998, 50 (50). 
12 Determann, Kommunikationsfreiheit im Internet, S. 64 f.; Hinden v., Persönlichkeits-

verletzungen im Internet, S. 8; Sieber, JZ 1996, 429 (434). 
13 Dustmann, Die privilegierten Provider, S. 32 f.; Lütcke, Persönlichkeitsrechtsverletzun-

gen im Internet, S. 6. 
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Begrifflichkeiten erfolgt die Abgrenzung zwischen Providern, die Informationen 
zur Nutzung bereithalten, die Informationen in ein Kommunikationsnetz über-
mitteln, die den Zugang zur Nutzung von Informationen vermitteln, die Informa-
tionen automatisch, zeitlich begrenzt zwischenspeichern und die Informationen 
für einen Nutzer speichern. 

1. Content-Provider 

Als Content-Provider14 wird der originäre Autor bzw. Urheber der Information 
bezeichnet. Er bietet privat oder geschäftlich in eigener Person Inhalte, Produkte 
oder Dienste an und hält diese zum Abruf im Internet bereit.15 Personell kann es 
sich beim Content-Provider sowohl um natürliche Personen als auch um ge-
werblich tätige Unternehmen handeln. Das Spektrum der bereitgestellten Inhalte 
reicht von selbst verfassten (redaktionellen) Beiträgen im Rahmen privater oder 
kommerzieller Websites wie Weblogs oder Zeitungs- und Zeitschriftenäquiva-
lenten im Internet bis hin zu Artikeln in Datenbanken, Musik, Bildern und Vide-
os. 

Der Content-Provider nimmt dabei vollumfänglich Einfluss auf den Inhalt und 
dessen optische Gestaltung. Der so geschaffene content wird von ihm selbst oder 
durch Dritte zumindest für eine gewisse Dauer zum Abruf auf einem Webserver 
abgelegt.16 Wegen der Art seiner Tätigkeit, die auch in der bloßen referierenden 
Wiedergabe von (Gedanken-) Inhalten anderer bestehen kann, wird er teilweise 
auch als „intellektueller Verbreiter“ betitelt.17 

2. Host-Provider 

Der Host-Provider18 stellt die technischen Mittel bereit, die den Abruf der frem-
den Inhalte der Content-Provider im Internet erst ermöglichen. Er ist derjenige, 
der Telemedien anderer zur Nutzung bereithält (§ 2 Nr.1 TMG) und hierfür ent-
geltlich oder unentgeltlich Speicherplatz auf seinen Webservern anbietet, um 
                                                 
14 Von content [engl.] = Inhalt; Content-Provider = Inhalteanbieter. 
15 Gounalakis/Rhode, Persönlichkeitsschutz im Internet, Rn. 273; Stadler, Haftung für 

Informationen im Internet, Rn. 9. 
16 Ein Webserver (lat. servus, engl. server „Diener, Dienst“) ist ein Computer, der als 

Speicherort für Dateien dient und diese an Webbrowser überträgt. Webserver werden 
lokal, in Firmennetzwerken und überwiegend als WWW-Dienst im Internet eingesetzt. 
Verschiedene Inhalte können somit dem geforderten Zweck nach lokal, firmenintern 
begrenzt und weltweit zur Verfügung gestellt werden. 

17 ÖOGH, MMR 2004, 525 (526 f.); Pankoke, Von der Presse- zur Providerhaftung, 
S.114. 

18 Von host [engl.] = Gastgeber, Gastwirt. Host-Provider = Anbieter fremder Inhalte, die 
für den Nutzer gespeichert werden. 
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dort die Inhalte von privaten oder gewerblichen Nutzern zu „hosten“.19 In den 
meisten Fällen erfolgt ein Hosting von Websites20, die neben Text sowohl Gra-
fiken und Bilder als auch Musik und Videos beinhalten können, welche als Da-
teien ebenso auf den Webservern des Host-Providers vom Nutzer abgelegt wer-
den. Der Host-Provider ist in der Regel nicht gleichzeitig Content-Provider. Als 
formal technischer Dienstleister übt er im Rahmen seiner Tätigkeit keinen Ein-
fluss auf den Inhalt der von den Nutzern eingespeisten Daten aus. 

3. Access-Provider 

Der Access-Provider21 ist derjenige, der technisch mittelbar oder unmittelbar 
den Zugang des Nutzers bzw. die Einwahl in das Internet ermöglicht.22 Neben 
der Einwahlmöglichkeit stellt er die für den Verbindungsaufbau und die Nut-
zung des Netzes erforderlichen Protokollfunktionen bereit (IP-Adresse, Name-
Service, Routing).23 Hieraus ergibt sich, dass sich die Tätigkeit des Access-
Providers auf die reine Zugangsvermittlung beschränkt und er selbst keinen 
Speicherplatz auf Webservern zur Verfügung stellt, auf denen Inhalte Dritter 
hochgeladen werden können. Er ist mithin lediglich der Mittler bei der Übertra-
gung von Informationen des Nutzers in das Internet, er verwaltet die Infrastruk-
tur, die die Grundlage für den Datenaustausch zwischen Anfragendem und An-
bieter schafft. Falls ein Access-Provider mitunter vorübergehend abgerufene 
Inhalte zwischenspeichert (Netzwerk-Cache), geschieht dies um Wartezeiten zu 
verringern, damit die gewünschten Inhalte nicht mehr vom eigentlichen Web-
server abgerufen werden müssen.24 Eine Kontroll- oder Einflussnahmemöglich-
keit auf die über ihn abgerufenen Inhalte ist ihm allerdings nicht möglich.25 
                                                 
19 Dustmann, Die privilegierten Provider, S. 30; Schmittmann in: Schwartmann, Medien-

recht, 6. Abschnitt, S. 183. 
20 Andere Formen des Hostings sind das Server-Hosting (der Betrieb von virtuellen und 

dedizierten Servern, optional mit Zusatzleistungen wie Wartung und Datensicherung) 
oder das Mail-Hosting (das zur Verfügung stellen von Mail-Domains auf vom Provider 
betriebenen Servern. 

21 Von access [engl.] = Zugang, Zutritt; Zum Begriff vgl. Ertl, CR 1998, 179 (180); Gey, 
K&R 2005, 120 (120 f.); Köhntopp/Köhntopp, CR 2000, 248 (249 f.). 

22 BGH NJW 2005, 2076 (2076); OVG Münster, NJW 2003, 2183 (2185); Stadler, Haf-
tung für Informationen im Internet, Rn. 11. 

23 LG Leipzig, MMR 2004, 263 (264); Schwerdtfeger/Gottschalk in: Schwarz/Peschel-
Mehner, Recht im Internet, Kapitel 2-G, 1.2, Rn. 25. 

24 Die Zwischenschaltung von „Zwangs“-Proxys in http-Verbindungen wird bei den gro-
ßen Access-Providern heute nicht mehr vorgenommen. Eine Anwendung kommt jedoch 
z. B. für Firmennetzwerke in Betracht. 

25 Petersdorff-Campen v. in: Paschke/Berlit/Meyer, Medienrecht, 32. Abschnitt, S. 888; 
Zum Bestehen von Sperrungsverpflichtungen gegen Access-Provider LG Kiel, MMR 
2008, 123 (123 f.) m. Anm. Schnabel. 
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II. E-Mail 

Die am weitesten verbreitete und genutzte Anwendung im Internet, noch vor 
dem World Wide Web, stellt die E-Mail26 dar. Sie steht für eine auf elektroni-
schem Wege übertragene, dem herkömmlichen Brief ähnliche Nachricht. In ihr 
kann der Nutzer über reine Textmitteilungen hinaus im Anhang auch Bilder und 
Musik bzw. Videos an den „elektronischen Briefkasten“ von einem oder mehre-
ren Empfängern versenden. Als bedenklich ist die Entwicklung einzustufen, 
dass im Jahr 2008 über dreiviertel des weltweiten E-Mail-Aufkommens auf 
Spam zurückzuführen ist.27 Der Begriff Spamming bezeichnet dabei das Phäno-
men massenhafter, unaufgeforderter und zumeist unerwünschter Zusendung von 
E-Mails mit werbendem Inhalt.28 

III. World Wide Web (WWW) 

Das World Wide Web, welches im allgemeinen Sprachgebrauch oft synonym 
für das Internet an sich gebraucht wird, ist ein über das Internet abrufbares Hy-
pertext-System29, welches am 30. April 1993 zur weltweiten Benutzung freige-
geben wurde und als einer von vielen anderen Diensten im Internet einzelne Do-
kumente (Websites) koordiniert. Das WWW entstand 1989 als Projekt am 
CERN-Forschungslabor in Genf und hatte ursprünglich den einfachen Aus-
tausch von Forschungsergebnissen unter Wissenschaftlern zum Ziel. Eine Me-
                                                 
26 Von electronic-mail [engl.] = elektronische Post, elektronischer Brief; In Deutschland 

wurde am 2. August 1984 die erste E-Mail empfangen: Werner Zorn von der 
Universität Karlsruhe empfing unter seiner Adresse „zorn@germany“ eine Grußbot-
schaft der US-amerikanischen Plattform CSNET zur elektronischen Kommunikation 
von Wissenschaftlern. 

27 Vgl. den MessageLabs Intelligence Report, May 2008, S. 8, abrufbar unter 
http://www.messagelabs.com/mlireport/MLI_Report_May_2008.pdf. 

28 Spam bewarb 1936 als Markenname ursprünglich Dosenfleisch, welcher entstand aus 
SPiced hAM, fälschlich auch Spiced Pork And Meat/hAM. Der Begriff Spam – als 
Synonym für eine unnötig häufige Verwendung und Wiederholung – entstammt dem 
Spam-Sketch der englischen Comedyserie Monty Python’s Flying Circus: In einem Ca-
fé besteht die Speisekarte ausschließlich aus Gerichten mit Spam, die „Spam“ teilweise 
mehrfach hintereinander im Namen enthalten. Im Sketch wird das Wort „Spam“ insge-
samt knapp 100 Mal erwähnt, vgl. Ziem, MMR 2000, 129 (129). In den Zusammenhang 
mit Werbung wurde das Phänomen Spam zum ersten Mal im Usenet gebracht. Dort be-
zeichnet man damit mehrfach wiederholte Artikel in Newsgroups, die substanziell 
gleich sind oder für dieselbe Dienstleistung werben. Die erste Spam-E-Mail wurde wohl 
am 3. Mai 1978 versendet, allerdings erst im Jahr 1993 als solche bezeichnet, vgl. Heise 
Newsticker v. 3.5.2008, abrufbar unter http://www.heise.de/newsticker/Spam-feiert-30-
Geburtstag--/meldung/107347. 

29 Die einheitliche Darstellungssprache des WWW ist HTML (Hypertext Markup Langua-
ge). 
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thode hierzu war unter anderem das Verflechten von wissenschaftlichen Arti-
keln – das Erstellen eines Webs.30  

Die Methode des Verflechtens spiegelt sich in der Möglichkeit des Setzens 
von Hyperlinks wieder. Durch sie drückt sich die Vernetzung des Internets auf 
der Inhaltsebene optisch wahrnehmbar aus. Der Informationswert des WWW 
begründet sich maßgeblich auf diesen Verknüpfungen, die erst die Türen zu 
gleichen thematischen Inhalten öffnen. 

Heutzutage bildet das WWW die multimediale Plattform für Inhalte aller Art, 
seien es Texte, Bilder, Grafiken, Musik oder Videos. Der Trend führt dabei hin 
zur Darstellung der eigenen Person und eigener Inhalte. Zusammengefasst wird 
diese Entwicklung unter dem Begriff „Web 2.0“ oder „Mitmach-Internet“. Da-
mit sind weniger spezifische Technologien oder Innovationen gemeint, sondern 
die sich verändernde Nutzung und Wahrnehmung des Internets. Die Nutzer kon-
sumieren fremde Inhalte nicht mehr nur rein passiv, sondern sie erstellen und 
bearbeiten eigene in quantitativ und qualitativ entscheidendem Umfang. Eine 
Vielzahl von Individuen, die sich mit entsprechender Software untereinander 
vernetzen, übernimmt zunehmend die Aufgabe der Einspeisung von content, der 
bislang größtenteils von Medienunternehmen bereitgestellt wurde. 

Um wegen der unüberschaubaren Masse an Inhalten gezielt und effektiv zu 
suchen, erleichtern Suchmaschinen31 die Navigation im WWW. Diese erstellen 
nach Einhabe des entsprechenden Suchbegriffs durch den Nutzer ein Verzeich-
nis aller relevanten Websites. 

IV. Hyperlinks 

Als Hyperlink (aus dem Englischen für „Verknüpfung“, „Verbindung“, „Ver-
weis“) wird der Verweis auf einen anderen abrufbaren Inhalt im Internet be-
zeichnet. Am ehesten lassen sich Hyperlinks funktional einem Querverweis oder 
einer Fußnote zuordnen32 wie sie in der Literatur oder wissenschaftlichen Arbei-
ten gebraucht werden, mit dem Unterschied, dass der Leser hier nicht mittels 
eines einzigen Mausklicks, sondern manuell die zitierte Quelle aufsuchen muss. 
Der Anwendungsbereich für Hyperlinks ist vielfältig. Sie erlauben es dem Nut-
zer unmittelbar, ohne erneute Eingabe einer Internet-Adresse, gewissermaßen 
von Website zu Website bzw. von Inhalt zu Inhalt zu „springen“. Ohne sie wäre 

                                                 
30 Mit den Worten von Tim Berner Lee, der das Hypertext-System aufbaute: „The World 

Wide Web (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to 
give universal access to a large universe of documents.“ 

31 Einen Überblick über verschiedene Suchwerkzeuge gibt Stadler, Haftung für Informati-
onen im Internet, Rn. 233 ff. 

32 Ders., a.a.O., Rn. 144. 
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dem Nutzer eine Navigation im WWW unmöglich.33 Phänomenologisch ist ein 
Hyperlink ein elektronischer Wegweiser, dessen Wegziel mit einem Mausklick 
erreicht wird.34 Aus ihm entsteht als milliardenfache Verknüpfung erst der Grad 
an Verwebung, der den originären Charakter des Internets ausmacht. Hyperlinks 
stellen daher das grundlegendste Mittel zur schnellen und einfachen Navigation 
im Internet dar. Verbildlicht gesprochen ist er das „Salz in der WWW-Suppe“35 
und „Herzstück des Internets“.36 

Den technischen Hintergrund bilden ein Protokoll (HTTP) zur Übertragung 
von Daten und eine standardisierte Websitesauszeichnungssprache (HTML) zur 
Einbindung von Hyperlinks in Websites.37 

Als Ziel einer Verlinkung kommen neben Websites auch abrufbare Dokumen-
te und Bilder, aber auch Audio- und Videodateien in Betracht. So kann mittels 
Hyperlink direkt der Download einer komprimierten ZIP, MP3 oder PDF-Datei 
gestartet werden. 

Weiterhin kann zwischen internen und externen Hyperlinks unterschieden 
werden.38 Interne Hyperlinks strukturieren die eigene Website, indem sie Inhalte 
auf Unterseiten verteilen. Externe verweisen demgegenüber von der eigenen auf 
Websites fremder Anbieter. Dabei wird der Verweis auf die Startseite eines 
fremden Anbieters als Surface-Link39 und der Verweis auf in der Hierarchie tie-
fer liegende Websites desselben Angebots als Deep-Link40 bezeichnet. 

Eine Sonderrolle nehmen hierbei die sog. Inline-Links41 ein. Sie ermöglichen 
die direkte Einbindung von Bild- oder Audiodateien in mittels HTML-Sprache 
geschriebene Websites, die standardmäßig auf die Wiedergabe von reinem Text 
beschränkt sind. Ob der Abruf der Datei von einem eigenen oder fremden Server 
 

 

                                                 
33 Gabel, WRP 2005, 1102 (1118). 
34 Stadler, JurPC Web-Dok. 2/2003, Abs. 27. 
35 Vgl. Münz/Nefzger, HTML 4.0 Handbuch, S. 141. 
36 Vgl. Kochinke/Tröndle, CR 1999, 190 (190). 
37 Zum technischen Hintergrund Gabel, WRP 2005, 1102 (1103 f.). 
38 Ott, Linking und Framing, S. 46. 
39 Stenzel, Haftung für Hyperlinks, S. 20; Sosnitza, CR 2001, 693 (694). 
40 Stenzel, Haftung für Hyperlinks, S. 20; Gabel, WRP 2005, 1102 (1103); Sosnitza, CR 

2001, 693 (694); Wiebe, WRP 1999, 734 (735). 
41 Andere geläufige Bezeichnungen sind IMG Link, embedded link oder inlined image 

link. Funktional abgegrenzt werden kann mittels des Begriffs auto-load link im Gegen-
satz zu invoke-to-load-links, bei denen der Nutzer selbst die Verbindung aktiv durch 
Mausklick herstellen muss. Zum Inline-Link siehe Dippelhofer, Haftung für Hyperlinks, 
S. 13 f.; Stenzel, Haftung für Hyperlinks, S. 22; Gabel, WRP 2005, 1102 (1103); Stad-
ler, Haftung für Informationen im Internet, Rn. 193. 


